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Über Beamtenversicherung.

Von R. Leubin, Vorstand der Verwaltung der Pensions-, Midi's-

und Krankenkassen der schweizerischen Bundesbahnen.

Unter Beamtenversicherung verstehe ich im weitern
Sinne die einer 7toUe/U«;E«7 von
ArieEne/imern durch ihren ArieiA/eier; dabei ist es

für die nachfolgende Besprechung nicht wesentlich, ob

der Arbeitnehmer mehr oder weniger unter den Begriff
Beamter, Angestellter oder Arbeiter fällt.

Das jBedtw'/'nis der i?eawtfe«eerac/ten(H<7 ergibt sich
zunächst aus der Notwendigkeit für grössere Betriebe,
alt und dadurch für ihren Beruf mehr oder weniger
untüchtig gewordene Angestellte durch jüngere Kräfte
zu ersetzen, ohne genötigt zu sein, solche Leute da-
durch brotlos zu machen. Die Notwendigkeit des Er-
satzes älterer Angestellter durch jüngere erhellt ganz
besonders bei gewissen Betrioben, wie Eisenbahnen,
Bergwerken u. dgl., wo er sowohl im Interesse der
Betriebssicherheit als auch im Interesse der Sicherheit
des Arbeitnehmers geschehen muss ; aber auch weniger
gefährliche Betriebe bedürfen dieses Ersatzes, wie z. B.
die Postverwaltung, wo die Easchheit und Präzision
îles Betriebes im wesentlichen auch von der Rüstigkeit
der Arbeitnehmer abhängt. Dasselbe gilt aber auch,
nur vielleicht weniger augenscheinlich, für öffentliche
Verwaltungen, für den Dienst im Unterrichtswesen oder
im Polizeiwesen; dass im Militärwesen eine je nach
dem Grad und dem Alter verschiedene Ausscheidung
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gesetzlich oder doch auf dem Verordnungswege fest-
gesetzt ist, ist bekannt. Um diesen Ersatz für die aus
dem Dienste infolge vorgerückten Alters Ausscheidenden
weniger schmerzlich und in humaner Weise zu gestalten,
bedarf es zunächst einer Femc/tenf«^ t/et/ew ehe

scfea/iiicÄew FWgeu der oder, wenn
man sich etwas allgemeiner ausdrücken will, gegen
die wirtschaftlichen Folgen der über-
haupt, weil es in vielen Fällen ausserordentlich schwierig,
wenn nicht unmöglich sein wird, festzustellen, ob die
Arbeitsinvalidität auf eine Krankheit (Krankheitsinva-
lidität) oder lediglich auf das Älterwerden (Berufs-
invalidität) des Arbeitnehmers oder auf beide Ursachen
zurückzuführen ist. Mit der Versicherung gegen die
wirtschaftlichen Folgen der Berufsinvalidität ist das

Bedürfnis des Arbeitgebers in der Hauptsache gedeckt,
nicht aber auch ein noch weiter gehendes Bedürfnis
des Arbeitnehmers. Der Arbeitnehmer ist, nachdem er
einmal gegen die Folgen der Berufsinvalidität gedeckt
ist, noch einer (/e//ew die M-w<sc/«a/iWic/jew

jFo((/ew des Todes/Vd/es bedürftig ; aber auch der Arbeit-
geber steht dieser Versicherung nicht ganz uninteressiert
gegenüber, weil nicht nur die Invalidität (als Krank-
lieitsinvalidität), sondern auch der Tod eine direkte
Ursache des Betriebes oder der Arbeit in irgend einer
Verwaltung sein ftamt und weil es auch hier in vielen
Fällen ausserordentlich schwierig, wenn nicht unmöglich
sein wird, festzustellen, dass der Beruf ohne Einfluss
auf die Invalidität oder den Tod war. Über die aus

diesem Umstände resultierenden Folgen habe ich in

einer dem internationalen Arbeitorversicherungs-Kon-

gross in Düssoldorf (Juni 1902) vorgelegten Arbeit:

„Die Pensions- und Hülfskassen der fünf schweize-

Eschen Hauptbahnen", geschrieben, was folgt:
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„Es hängt oft nur von Zufälligkeiten ab, ob dio

Folgen einer Krankheit oder eines Unfalles der Tod
oder die Invalidität sind; daher würde eine einfach

durchgeführte Invalidenversicherung zu den grössten

Ungerechtigkeiten führen. Die Frau und die Kinder

irgend eines Invaliden z. B. würden dazu kommen, die

Versicherung eines invaliden Ehegatten, bezw. Vaters,
mitzugenicssen, während Witwe und Waisen eines

Beamten, der sich vielleicht durch Überanstrengung
oder durch Witterungseinfiiisso im Dienste Krankheit
und Tod zugezogen hatte, leer ausgehen inüssten. Die

Versicherung gegen die wirtschaftlichen Folgen von
Invalidität ruft somit unmittelbar nach einer Vorsiehe-

rung von Witwen und Waisen der verstorbenen
Beamten.'''

„Es hängt wiederum oft nur von Zufälligkeiten
ab, ob dem Tode eines Menschen lang andauernde
Krankheit oder Invalidität odor nur kurze Krankheit
oder gar kein Übergangszustand vorangeht. Daher
geht es nicht an, nur die Witwen und Waisen der
verstorbenen (ciktivon) IBetimten in die "Versicherung
einzubeziehen. Es würden aus solcher Einseitigkeit
ähnliche Ungerechtigkeiten hervorgehen, wie wir sie
oben beschrieben haben. Die Versicherung der Witwen
und Waisen der verstorbenen (aktiven) Beamten ruft
daher wieder unmittelbar nach einer Versicherung
von Witwen und Waisen der verstorbenen Invaliden."

Aus diesen Betrachtungen schliosse ich, dass eme

»oe»m sie i/wer o/me
,9r0s.se ZTwôiZii^/ceiiew r/erec/d »wden sedü sicii am/' die
Femcftmm# .(/eçren die reirfsc/ta/WicÄew FW^re»« de»'

Frmdidiiäf ?twd des d'odes ersfrec/rew »mm.vs.

Bezüglich der Fföfee de»' Fersiciie»'w»23' ist zunächst
darauf hinzuweisen, dass das Ziel der Versicherung
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die möglichst vollständige Deckung der Wirtschaft-
liehen Nachteile eines Schadensfalles ist; nun besteht
aber beim Eintritte des Todes- oder des Invaliditäts-
t'alles der Schaden in dem Wegfalle eines bisher ge-
nossenen Arbeitsverdienstes; da aber, namentlich bei

grossen Botrieben oder Verwaltungen, der Arbeits-
verdienst bei den einzelnen Arbeitnehmern in nam-
hafter Weise variiert, so wird auch die Höhe der
Versicherung in derselben Weise variieren müssen.

Dagegen wird allerdings etwa der Einwand erhoben,
die höhern Beamtenkategorien seien der Versicherung
weniger bedürftig als die untern, weil jene infolge
ihres höhern Arbeitseinkommens in der Lage sein

sollten, die zur Deckung ihres Versicherungsbedürf-
niBses notwendigen Ersparnisse zu machen. Diesem
Einwände muss aber entgegengehalten werden, dass

die höhern Beamten in der Regel infolge von absol-

vierten Studien erst in spätem Lebensjahren dazu

kommen können, überhaupt Ersparnisse zu machen ;

deren oft schon im Vaterhause durch die Erziehung
oder später infolge ihrer Lebensstellung erworbenen
kulturellen Anforderungen an das Leben und deren
gesellschaftliche Stellung bedingen auch wesentlich
höhere Ausgaben, als dies bei untern oder mittlem
Beamtenkategorien der Fall ist. In der Regel kann
daher bei den höhorn Beamten, insbesondere von
Staatsbeamten mit ihrem gegenüber äquivalenten Bc-
amtungen privater Betriebe geringem Einkommen,
von Ersparnissen aus Arbeitseinkommen, die hoch

genug wären, den Schaden aus einem Invaliditäts-
oder einem Todesfalle auch nur annähernd zu decken,
keine Rede sein. Daher wäre es in hohem Masse un-
billig, dem mittlem und höhern Beamten nicht das-

selbe zu gewähren, was den untern Beamten gewährt
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werden soll : Méé/^c/i.sd w^stanrfhye. «ier nichtf «üter-

sc/tn'Bewe Dec&im«/ des ans finrn 7emc/ienm</s/a#e
erteac/«se«ew »S'c/iadews. Dieses Ziel kann nur dann

erreicht werden, wenn die Versicherungsleistungen

proportional dem verlorenen Arbeitseinkommen ange-
setzt werden; in der Beamtenversicherung wird dies

dadurch erreicht, dass der Schaden hei allen Beamten-

kategorien prozentual ihrem Einkommen, aber relativ

gleich hoch gedeckt wird.
Meine oben gestellte Eorderung möglichst voll-

ständiger Deckung des aus einem Versicherungsfalle
erwachsenen Schadens inuss aber doch bei der Be-

amte«nersic/<erf(w/ einer Korrektur unterzogen werden.
In der Einleitung habe ich den Standpunkt vortreten,
es sei die Invaliditätsversicherung der Kern und der

Ausgangspunkt der Beamtenversicherung, und es sei,
soweit die Beamtenversicherung als solche hier in Frage
kommt, die Sterbeversicherung weniger ein primäres
Bedürfnis, als die notwendige Folge der Invaliditäts-
Versicherung. Nun ist es selbstverständlich, dass der
Arbeitgeber einen Arbeitnehmer, der vielleicht nur ein
oder wenige Jahre in seinem Dienste gestanden ist, be-
züglich der Invaliditätsversicherung nicht gleich behau-
dein kann, wie einen andern Arbeitnehmer, der ihm
seine Dienste während dreissig und mehr Jahren ge-
widmet hat. Dies führt bei der Beamten-Invaliditäts-
Versicherung zwingend zu einer Abstufung der Versiehe-
rungsleistungen nach Massgabe der geleisteten Dienst-
jähre; die Beamten-Invaliditätsvcrsicherung stellt sich
eben als ein Entgelt für die mit fortschreitender Zahl von
Dienstjahren fortschreitende Abnützung der Lebens-
energie dar. Daher soll auch die oben gestellte Forde-
rung der nach der Zahl der geleisteten Dienstjahre abge-
stuften Versichorungsleistung im Invaliditätsfalle keine
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sprungweise, sondern vielmehr eine möglichst konti-
nuierliche sein ; jede sprungweise Abstufung führt zu
Unbilligkeiten, die um so augenscheinlicher werden, je
weiter der Sprung ist. Über die Art und Weise der Ah-
stufung kann allgemein Gültiges nicht gesagt werden,
da sie sich nach der Art des Betriebes und nicht zu-
letzt auch nach den vorhandenen Deckungsmitteln
richtet. Um ein Beispiel anzuführen, mag erwähnt
werden, dass die Beamtenpensionskasse der schweize-
rischon Bundesbahnen im Invaliditätsfalle vor dem
5. zurückgelegten Dienstjahre AL/mdwnt/ew gewährt,
welche von 30 °/o des versicherten Arbeitseinkommens

steigend bis zu 150% desselben betragen. Yom 5. zu-
rückgelegteu Dienstjahre an worden Pewsiowew ausge-
richtet, welche mit jährlich 36 7» des versicherten Ar-
beitsoinkommens beginnen, dann bis zum 18. zurück-

gelegten Dienstjahre um je 1 7o pro Dienstjahr, von da

an bis zum 25. zurückgelegten Dienstjahre um je
P/2 °/o pro Dienstjahr, von da an bis zum 30. zurück-
gelegten Dienstjahre um je 2 % P*'° Dienstjahr an-
steigend, bei einem Maximum von 70®/o bei 30 und
mehr Dienstjahren zu steigen aufhören.

Das, was ich hier für die Notwendigkeit der nach
der Zahl der Dienstjahre abgestuften Yersicherungs-
leistung im Invaliditätsfalle vorgebracht habe, lässt
sich nicht ohne weiteres als auch für die Sterbever-
Sicherung gültig ansehen; doch lässt die im Eingange
festgestellte Abhängigkeit der Sterbeversicherung von
der Invaliditätsversicherung die nach der Zahl der

Dienstjahre abgestufte Leistung auch für die Sterbe-

Versicherung als ausserordentlich wünschbar und als

durchaus folgerichtig erscheinen. Bei der Beamten-

pensionskasse der schweizerischen Bundesbahnen z. B.
geschieht dies in der Weise, dass die Witwe eines
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verstorbenen Versicherten die Hälfte, jede hinterlassene

Waise eines verstorbenen Versicherten je 10 °/o der

Pension erhalten, welche der Verstorbeue im Invalidi-
tiitsfalle erhalten hätte.

Zusammenfassend komme ich allgemein zu dem

Schlüsse, c/ass Je» cZer ne&ew cüm

«ac/i eiwcr Dec/row^

des aus emem Fersic /( erw«ys/a /Ze meac/jse«e« Sh/iadews

die iVoiteewdi^/red eih er wacA der Za/d der /;eie;s/e/ew

/>ie«sfyt(/<re a^esia/ie« Fersie/ieraw/s/eisiar//
Bezüglich der /lee/cuwy der Fersic/ierawr/s/eis/au/yew

bemerke ich, dass ich mich hier in der Folge nicht
darum kümmere, wer die Gegenleistung aufbringe,
ob dies seitens des Arbeitgebers oder seitens des

Arbeitnehmers oder von beiden Parteien geschehen
soll. Sicher ist, dass eine Versicherungsanstalt mit
Bezug auf die in einem gewollten Augenblick beste-
hende Kollektivität ihrer Versicherten auf die ganze
Dauer der Versicherung unter Berücksichtigung der
Verzinsung nicht mehr ausgeben darf, als sie einnimmt.

Bekanntlich unterscheidet man drei Arten der
Deckung: 1. das f7m?«£e?;er/a/(re«, 2. (wenn Pensionen
ausgerichtet werden) das AdpitoWef/ruw/ysyer/'a/iren
und 3. das Pr$wiewdec/«m#syer/a/<ra(. Die Eigen-
tümlichkeiton dieser drei Verfahren darf ich hier ohne
weiteres als bekannt voraussetzen und direkt auf die
Frage, welches Deckungsverfahren das zweckmässigste
sei, eintreten. Bei der Beantwortung dieser Frage ist
zunächst festzustellen, ob mit Bezug auf die Kollek-
tivität von Versicherten ein Beharrungszustand besteht
oder nicht.

Ich nehme zunächst einen Versicherungsbestand
an, dessen Zusammensetzung nach Altersklassen un-
gefähr gleich bleibt; ein solches Verhältnis besteht



- 16 —

etwa bei dor Versicherung eines ganzen Volkes. Nun
hängen bekanntlich die Mortalität und die Invalidi-
tätsgefahr im wesentlichen vom Alter der Versicher-
ton ab; bei der vorhin angenommenen konstanten
Alterszusammensetzung sind daher Jahr für Jahr un-
gefähr dieselbe Zahl von Todes-, bezw. Invalidität»-
lallen zu erwarten. Werden nun, schreibt Dr. ilec/r-

m»k, kaiserl. Regierungsrat im Reichsamt dos Innern
zu Berlin, im Sammelbande „ JTa/ritaldecA/itu/ «nrf
f/mZa^e der Ar/;eiRr-/7«/a/teersicA,er((«(/ m Öster-

reich", Wien 1899, „die Entschädigungen in Form von
festen einmaligen Kapitalzahlungen gewährt, so kann
eine Meinungsverschiedenheit über den Modus der Auf-
bringung der Entschädigungen kaum auftreten. Die
relative Summe der Abfindungen bleibt im allgemeinen
alljährlich dieselbe; entsprechend der versicherten
Personenzahl oder den gezahlten Lohnboträgen wird
man die jährlich aufzuwendende Abfindungssumme
umlegen und entweder den auf den Kopf der Vor-
sicherten fallenden Betrag, oder den Teilbetrag von je
Hundert der Lohnsumme als Beitrag bestimmen."

Im allgemeinen vermeidet man es bei der Beamten-
und übrigens auch bei der Arbeiterversicherung gerne,
Abfindungen zu gewähren; ein Kapital zerrinnt nur
allzuleicht in den Händen Unkundiger; Volkswirtschaft-
lieh besser und dem Vorsicherungszwecke eher ent-
sprechend ist der Ersatz des verloren gegangenen
Lohnes durch eine Rente. Werden aber Renten aus-

gerichtet, so bleiben sich, auch bei konstanter Alters-

Zusammensetzung einer Kollektivität von Versicherten,
die jährlichen Ausgaben vorerst nicht gleich; sie wer-
den vielmehr bis zu einem gewissen Beharrungszustand

steigen. Ich zitiere wieder Dr. Beckmann, Seite 33 des

vorgenannten Werkes:
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„Zu den überlebenden Rentenberechtigten treten

fortgesetzt neue Rentenberechtigte, so dass sich die

Zahl der letzteren von Jahr zu Jahr vermehrt. Ent-

sprechend dieser Vermehrung der Rentenempfänger
erhöht sich auch von Jahr zu Jahr der fällig werdende

Rentenbetrag. Erst wenn der erste Jahrgang der

Rentenempfänger verstorben ist, würde, wenn die Zahl

der Vorsicherten dieselbe bliebe, eine gewisse Behar-

rung in der Höhe des fällig werdenden Rentenbetrages

eintreten.

„Diesen Zustand, der in Wirklichkeit infolge der

aus der Bevölkerungsvermehrung sich ergebenden fort-
dauernden Vermehrung der Versicherten kaum jemals
eintreten dürfte, nennt man den Beh(»'rnn^S2«stan</.

„Will man die in jedem Jahre erforderlichen, von
Jahr zu Jahr steigenden Rentenbeträge durch die Bei-
träge des betreffenden Jahres aufbringen, so hat man
den Bedarf nach der Kopfzahl oder auf je 100 der
gezahlten Lohnsumme zu verteilen; man legt also den
Bedarf nach einem dieser Massstäbe um und nennt
deshalb ein solches Beitragsverfahren das

ner/a/irai.
„Nun kann aber für die jährlich wiederkehrenden

Rentenzahlungen des einzelnen Berechtigten dasjenige
Kapital ermittelt werden, welches nebst Zins und
Zinseszinsen rechnerisch erforderlich ist, um die Renten-
Zahlungen während der ganzen Rentenbezugsdauer
bestreiten zu können, so dass bei Fälligkeit der letzten
Rentenzahlung gerade noch soviel Geld vorhanden ist,
um die letzte Rentenrate zahlen zu können. Ein solches
Kapital nennt man Deckungskapital der Rente und
dieses repräsentiert somit die Last, loeteiie darc/i einen
liestimmtew Bntsc7mdi#Mn<p>/ait 7«er6ei(/e/it7irt toird. Die
Summe aller Deckungskapitale für die im Laufe eines
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Jahres entstandenen Entschädigungsfälle bildet somit
die Gesamtlast dieses Jahres und wird diese Summe
nach der Zahl der Versicherten oder der gezahlten
Lohnsumme verteilt und somit der auf den Kopf der
Versicherten entfallende Jahresbeitrag oder der auf je
100 der Lohnsumme entfallende Teilbetrag ermittelt,
so stellen diese Beträge die Ja/tres&eiZrch/e wac/t (Zern

iTapiZaZdecfamgrs-üer/a/irew dar.

„Werden an Stolle der festen Renten solche Renten

gewährt, die mit der Dauer der Beitragsleistung oder
der Versicherungsdauer steigen, wie sie beispielsweise
das deutsche Invalidität- und Altersversicherungs-
gesetz vorsieht, so wird das Deckungskapital aller

jährlich neu entstehenden Renten von Jahr zu Jahr
höher.. Es muss also auch der Jahresbeitrag pro Kopt
oder vom Hundert der Lohnsumme steigen. Will man

dies vermeiden, so ermittelt man für den Zeitpunkt
der Eröffnung der Versicherung den Wert der in allen

künftigen Jahren neu entstehenden Rentendeckungs-

kapitale und ebenso den Wert aller Jahresbeiträge im

Betrage 1 ; die erstere Summe durch die letztere di-
vidiert, ergibt dann denjenigen Jahresbeitrag, der dau-

ernd ausreicht, um die Mittel für die Deckungskapitale
auch der steigenden Renten zu sichern.

„Ein solcher Beitrag stellt den Ja/tm&eitn«/ «acA

dem Prä-mie«dtwc/isc/iwi<Zsi;e>/aZM"e» dar.'-'-

zhtc/t da««, M/'etm et« t/Zetc/tWetfcewder Ferstc7?e-

nt'«0S&e»fo»d mit /rowstowZer iUZerssMsammewsefeiw«# an-

jwwffiMß« teird, steigen zunächst heim Umlageverfahren
und beim Kapitaldeckungsverfahren die Jahresausgaben

bis zu einem Beharrungszustand. Über dieses Steigen

und die Dauer desselben gibt wieder Dr. Beckmann

in dem oben genannten Werke, Seite .17, folgende an-
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schauliche Zusammenstellung, welche icli hier folgen
lasse :

Umlage-
verfahren

Kapital-
deekungs-
verfahren

Prämien-

durchschnitts-

verfahren

im 1. Jahre 700 5,250 10,395

» 2.
77 1,320 5,513 10,395

77 3.
77 1,900 5,776 10,395

Y) 5.
77 3,014 6,300 10,395

5) 10.
77 5,505 7,613 10,395

» 15.
77 7,700 8,925 10,395

20.
V) 9,645 10,238 10,395

77 25.
77 11,438 11,550 10,395

7?
30.

V) 13,155 12,893 10,395
>7 Beharrungszustand 16,329 13,125 10,395

Nun kann aber im allgemeinen bei einer
Beamtonversichcrung von dem oben angenommenen Zu-
stände konstanter Alterszusammensetzung und gleich-
bleibender Zahl derVcrsicherten noch gar keine Rode sein.
Staat, Gemeinden undprivate Betriebe haben in den letzten
Dezennien immer neue Aufgaben übernehmen müssen
und dieselben nur durch fortwährende Anstellung neuer
und junger Beamten lösen können. Ich erwähne hier
die schweizerischen Bahnen, bezw. die Bundesbahnen,
welche in den letzten 20 Jahren ihr Personal, infolge
immer mehr zunehmenden Verkehrs, nahezu verdoppeln
mussten. Umso mehr werden bei diesen Gebilden die
Mängel des UmlageVerfahrens und auch noch des

Kapitaldeckungsverfahrens, die von Jahr zu Jahr zu-
nehmenden Ausgaben, zutage treten. Um ein prak-
tisches Beispiel anzuführen, gebe ich hier die Ausgaben
für laufende Pensionen an, welche der Beamtenpensions-
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kasse der schweizerischen Bundesbahnen in den Jahren
1907 1910 erwachsen sind:

Jahr Invalide Witwen Waisen

1907

Fr.

1,810,808. 19

Fr.

786,872. 50

Fr.

131,020. 70

1908 2,230,826. 85 859,602. 55 149,760. 05

1909 2,419,041. 50 918,914. 70 157,493.80
1910 2,592,294. 05 982,761. 60 162,754. 75

Wäre diePensionskasse der schweizerischen Bundes-

bahnen auf dem Umlageverfahren aufgebaut, so hätten

auch die wesentlichen Einnahmen in obigemMasse steigen
müssen und müssten noch auf Dezennien hinaus weiter

steigen. Diese Pensionskasse ist aber auf dem Prämien-

deckungsverfahren aufgebaut ; sie kommt theoretisch

-— mit einer jährlich gleich bleibenden Prämie von

.12 Prozenten der versicherten Gehalto aus.

Staat, Gemeinden oder private Betriebe, welche

eine Beamtenversicherung auf dem Umlage- oder Kapital-
deckungsverfahren aufbauen wollten, whiss/ew sich daher
o'HsWtch durü&er Peche«,scha/'/ ah/et/e«,, dass die Aas-

grafre» /'«>' diese Uersicheraw^ a«/' Dese/mie« //maus
.stmehme« ; sie können diese Verfahren nur dann an-

wenden, wenn sie sicher sind, dass ihnen, ebenfalls auf
Dezennien hinaus, anderweitige, immer zunehmende

Mittel zur Deckung der Versicherung zur Verfügung
stehen ; das wird namentlich bei unsern schweizerischen

Verhältnissen nicht der Fall sein. Daher hafte ich

da/ar, es sei hei (/er Deaui/e/rrersicher«n,(/ das Prämien-

dechaw/ysuer/dhre« (ci?-/scha/7ftch das aftei« ric/ftit/e.
' Ich habe oben darauf hingewiesen, dass billiger-

weise die Leistungen der Beamtenversicherung im Ver-



hältnis zu den Besoldungen stehen seilen. Nun nehmen

aber auch die Besoldungen mit dem Alter zu und damit
die Jahresausgaben, sofern nicht auch bezüglich der

ßesoWww/ser/iö/mw^ew das Prämiendeckungsverfahren
oder eine andere Deckungsart eingeführt wird. Die

Einführung einesjpnt/itfisc/i möglichen und versicherungs-
technisch einwandfreien Deckungsverfahrens bei Besol-

dungserhöhungen scheint mir zurzeit noch ein unge-
löstes Problem zu sein. In meiner „Versicherungs-
technischen Orientierung", Bern 1903, habe ich Seite 21

über diese Sache geschrieben, was folgt :

„Noch störender auf das finanzielle Gleichgewicht
unserer Eisenbahnhülfskassen wirken die periodischen
Besoldungserhöhungen ein. Da die Leistungen und

Gegenleistungen in Prozenten einer anrechenbaren

Besoldung ausgedrückt sind, so sind, geschäftlich auf-
gefasst, nicht Personen, sondern Lohnsummen vor-
sichert. Wonn nun in irgend einem Moment die Bo-

soldung erhöht wird, so wird auch die Leistung der
Versicherungsbank orhöht; es miissto also auch die
für ein gewisses Eintrittsalter geltende Zahl der
Lohnprozente als Gegenleistung des Versicherten er-
höht werden, und da man aber die einheitliche Prämie
will, so muss für jedes Alter, in welchem eine Besol-

dungserhöhung stattfindet, ein diesem Eintrittsalter
und der Lohnerhöhung entsprechendes neues Eintritts-
geld gefordert werden. Nun verlangen allerdings unsere
Eisenbahnhülfskassen ein sogenanntes „Betreffnis" für
Besoldungserhöhung; dieses Betreffnis aber ist für alle
Alter gleich, und da es mit zunehmendem Alter not-
wendig zunehmen muss, so folgt, dass durch Lohn-
erhöhungen in den meisten Fällen das finanzielle
Gleichgewicht gestört werden muss. Diese Störung
hat in der Regel ein Defizit zur Folge und ist um so
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einflußreicher, jegrössere Summen dieseLohnerhöhungen
ausmachen unci je älter der Versicherte im Momente
der Besoldungserhöhung ist."

„Wenn ein Versicherter, der im Alter von 20
Jahren in die Versicherungsgemeinschaft eingetreten
ist, das Alter von 40 Jahren erreicht hat und in
diesem Moment eine Besoldungserhöhung von, sagen
wir 300 Fr., erhält, so teilt sich dieser Versicherte
für den Versicherungsbuchhalter in zwei Teile : 1. in
den Versicherten, dor mit 20 Jahren eingetreten ist
und fortfährt, die seiner alten Besoldung entsprechende
Jahresprämie zu entrichten; 2. in einen neu eintre-
tenden Versicherten von 40 Jahren, der im Todes-
oder Invaliditätsfalle Anspruch auf eine der Besoldung
von 300 Fr. entsprechende Bankleistung hat. Von
diesem neu eintretenden Teil muss ein Eintrittsgold
gefordert werden, das gleich ist der Höhe der Beitrags-

reserve der einer Besoldung von 300 Fr. entsprechen-
den Versicherung unter Voraussetzung eines Eintritts-
alters von 20 Jahren."

Diese Art der Dockung von aus Besoldungserhö-
hungen resultierenden Bilanzstörungen ist aber nichts,
anderes als eine Art Kapitaldeckungsverfahren mit
all den Mängeln, die diesem Verfahren bei der Be-

amtenversicherung anhaften ; um so umoorac/i%er toßre

es,, toe«« maw auch /wr die Fersichmmr/ der' a is

fcowsiawi am/euommewew BesoidwM/ew das Aapiiai-
dec/t-'wru/swr/aZwen oder- </a?' das ZTmia^eoer/'a/fren aw-
ioewdew tooiiie.

Die aus dem Prämiendeckungsverfahren resultie-
ronde Jd/wesjrrämie wird bei der Beamtenvorsicherung
meist für alle Eintrittsalter gleich hoch angenommen;
diese Art, die Beiträge anzusetzen, ist, wie ich hier
des nähern nicht nachzuweisen brauche, versicherungs-
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technisch nicht einwandfrei. Um aber diese Darlegung,
welche lediglich eine Einleitung in das Wesen der Be-

amtonversicheruug zu sein beansprucht, nicht zu lang
werden zu lassen, behalte ich mir vor, die Folge-
erscheinungen der Einheitsprämie mit denjenigen der
einheitlichen Deckung der Wirkung der Besoldungs-
erhöhungen und mit denjenigen der einheitlichen
Rückerstattung von Beiträgen bei Auflösung des Ver-
Sicherungsverhältnisses später eingehend zu behandeln.
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